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 Veröffentlicht am 16.09.1925

Norm

ZPO §235 D

Rechtssatz

Die Änderung des Begehrens auf Lösung der Eigentumsgemeinschaft durch Feilbietung in das Begehren auf Zahlung

einer Ablöse gegen Überlassung des Anteiles des Klägers ist eine zulässige Klagsänderung.
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